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Marktgemeinde Biedermannsdorf 
Bezirk Mödling 
Niederösterreich 
 
 
 

Niederschrift 
 
 
über die ordentliche Sitzung des Gemeinderates 
 

am Donnerstag, dem 22. Oktober 2015,  
 
im Sitzungssaal des Gemeindeamtes der Marktgemeinde Biedermannsdorf. 
 
Beginn: 19:07 Uhr 
Ende:  20:35 Uhr 
 
Die Einladung erfolgte mittels Kurrende vom 16.10.2015. 
 
Anwesend waren: 
BGM Beatrix Dalos 
VZBGM Josef Spazierer 
GGR Dr. Marcus Fink 
GGR Ing. Wolfgang Heiss 
GGR Peter Schiller 
GGR Simone Jagl 
GR Matthias Presolly 
GR Elfriede Hawliczek 
GR Michael Gföllner 
GR Markus Mayer 
GR Andrea Slapnik 
GR Evelyne Leibl 
GR Klaus Giwiser 
GR Ernst Hackel 
GR Karl Wagner 
GR Mag. Helmut Polz 
GR Dr. Brigitte Benes 
GR Martin Wimmer 
GR Ing. Bernhard Gross 
 
Entschuldigt abwesend waren: 
GGR Dr. Christoph Luisser 
GGR Hildegard Kollmann 
 

 
 

Vorsitzende: 
BGM Beatrix Dalos 

 
Schriftführer: 

Mag. Jörg Hausberger 
 

Die Sitzung war öffentlich. 
Die Sitzung war beschlussfähig. 
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Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung 
2. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 3.9.2015 
3. Bericht der Bürgermeisterin 
4. Abschlussprüfung Jahresabschluss MZH  
5. Erneuerung J-Bauer-Str. Nachbeschluss 
6. Teilungsplan und Erschließungskonzept Obere Krautgärten 
7. Beschallung Perlashof 
8. Heizkostenzuschuss 2015 
9. Weihnachtsaktion 2015 
10. Subventionen 
11. Personelles – nicht öffentlicher Teil 
12. Allfälliges 

 
TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung 
Die Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates und die Zuhörerinnen und 
Zuhörer, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.  
 
Weiters teilt die Vorsitzende mit, dass der - dem Protokoll als Beilag A angeschlossene - 
Dringlichkeitsantrag eingebracht wurde: 
 Löschungserklärung Wiederkaufsrecht  

 
Antrag:  
VZBGM Spazierer beantragt, folgendem Tagesordnungspunkt die Dringlichkeit 
zuzuerkennen und in die Tagesordnung der heutigen Sitzung aufzunehmen:  
 Löschungserklärung Wiederkaufsrecht 
   
Wortmeldungen:   keine 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, folgendem Tagesordnungspunkt die Dringlichkeit 
zuzuerkennen und in die Tagesordnung der heutigen Sitzung aufzunehmen: 
 Löschungserklärung Wiederkaufsrecht 
   
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0   
 
Die Vorsitzende erklärt den Punkt „Löschungserklärung Wiederkaufsrecht“ unter TOP 7 
(neu) zu behandeln. 
 
Weiters erklärt die Vorsitzende, dass der bisherige TOP 7 „Beschallung Perlashof“ von der 
Tagesordnung abgesetzt wird.  
 
TOP 2: Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 3.9.2015  
Die Vorsitzende teilt mit, dass durch GR Mag. Polz Einwendungen gegen das 
Sitzungsprotokoll erhoben wurden, die ins Protokoll aufgenommen wurden.  
Das Protokoll gilt somit als genehmigt und wird gefertigt.  

 
TOP 3: Bericht der Bürgermeisterin 
a. Radaranlagen 
Die Vorbegutachtung der Standorte für die dauernde Geschwindigkeitsüberwachung gem.  
§ 98b) StVO 1960 im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf durch DI Fuchs, 
Verkehrssachverständiger vom Land, hat ergeben, dass bei folgenden Standorten eine 
Radarmessung im Interesse der Verkehrssicherheit in Betracht kommt:  
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• L154, Freilandgebiet bei km 20,8 (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h) 
• Siegfried Marcus Str. - Höhe Rheinboldstraße 
• Laxenburgerstr. 6 (bestehender Standort) 
• Ortsstraße Nr. 18 (bestehender Standort) 
• Ortsstraße Nr. 82 (bestehender Standort) 

Messungen werden bei folgenden Standorten wiederholt:  
• Josef Bauerstr. ON Nr. 66 (bestehender Standort) 
• Josef Bauerstraße Nr. 13. - Höhe Kirschenweg 

Nicht geeignet sind folgende Standorte:  
• Wienerstr. 15 (gegenüber Fa. Liewers - Bestand).  
• Achauerstraße 

Die endgültige Beurteilung, ob bei den als geeignet beurteilten Standorten eine 
Radarmessung erlaubt wird, obliegt der BH, die Anfang November einen Lokalaugenschein 
diesbezüglich durchführen wird.  

 
b. Gastronomie MZH 
Fr. Lindner hat am 13.10.2015 um einvernehmliche Auflösung  des gastgewerblichen 
Pachtverhältnisses mit der MZH per 16.10.2015 ersucht. Dies wurde zur Kenntnis 
genommen.  
 
c. Stand Flüchtlinge Bodenschutz 
Die ersten Flüchtlinge werden voraussichtlich am 27.10.2015 einziehen. Am 27.10.2015, 
15:00 Uhr, findet dann die offizielle Übergabe an die Diakonie statt. Nach nochmaliger 
Nachfrage beim Land werden die Anschlusskosten der Container nicht übernommen.  
 
d. Kündigung Yeliz Akyüz 
Fr. Akyüz hat mit Schreiben vom 23.9.2015 gekündigt. Das DV endet unter Einhaltung der 
vorgesehenen Kündigungstermine und –fristen mit Ende November 2015. Die Stelle wird in 
den Gemeindenachrichten ausgeschrieben.  
 
e. Termine für Budgetausschusssitzungen, Finanzausschusssitzung, 
Gemeinderatsweihnachtsfeier und letzte GV und GR Sitzung 2015:  
Budgetausschusssitzungen:   am 10.11.2015, ab 17:00 Uhr 
Finanzausschusssitzung:  am 16.11.2015, 20:00 Uhr 
Gemeinderatsweihnachtsfeier:  am 3.12.2015 
GV Sitzung:     am 26.11.2015 
GR Sitzung:     am 3.12.2015, 18:00 Uhr 
 
f. GV und GR Sitzungstermine für 2016 

Donnerstag 21.01.2016 Gemeindevorstand 
Donnerstag 17.03.2016 Gemeindevorstand 
Donnerstag 24.03.2016 Gemeinderat 
Donnerstag 12.05.2016 Gemeindevorstand 
Donnerstag 19.05.2016 Gemeinderat 
Donnerstag 16.06.2016 Gemeindevorstand 
Donnerstag 23.06.2016 Gemeinderat 
Donnerstag 21.07.2016 Gemeindevorstand 
Donnerstag 01.09.2016 Gemeindevorstand 
Donnerstag 08.09.2016 Gemeinderat 
Donnerstag 13.10.2016 Gemeindevorstand 
Donnerstag 20.10.2016 Gemeinderat 
Donnerstag 24.11.2016 Gemeindevorstand 
Donnerstag 01.12.2016 Gemeinderat 
Donnerstag  GR- Weihnachtsfeier 
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Beginn Vorstandssitzung jeweils 18.00 Uhr. 
Beginn Gemeinderatssitzung jeweils 19.00 Uhr. 
 
Diskussion zum Bericht:  
GR Wagner fragt, welche Begründung es gibt, dass der Standort Wienerstr. 15 als nicht 
geeignet für Radarmessungen angesehen wurde, weil es dort seiner Meinung nach doch 
viele Raser gibt.  
Fr. BGM teilt mit, dass dies die Messungen ergeben haben. Es wird aber auf Wunsch von 
GR Wagner eine Nachmessung durchgeführt.  
GR Wimmer fragt, wann mit einer Wiederinbetriebnahme der Radars zu rechnen ist.  
Fr. BGM teilt mit, dass dies voraussichtlich Anfang 2016 der Fall sein wird.  
GGR Jagl fragt, ob es auch möglich ist mobile Radargeräte einzusetzen.  
GGR Schiller teilt dazu mit, dass dies nicht zulässig ist, da jeder Standort einer eigenen 
Genehmigung bedarf. Mobile Radargeräte werden nur von der Polizei eingesetzt.    



5 
 

TOP 4: Abschlussprüfung Jahresabschluss MZH  
§ 68a NÖ GO sieht folgendes vor:  
„Ausgegliederte Unternehmungen mit eigener Rechtspersönlichkeit“ 
(1) Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass ausgegliederte Unternehmungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, die unter beherrschendem Einfluss einer oder mehrerer 
Gemeinden stehen – mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten – einen Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den §§ 222 ff Unternehmensgesetzbuch (UGB), dRGBl. S. 219/1897, idF 
BGBl. I Nr. 111/2010, erstellen sowie die Eigenkapitalquote und die fiktive 
Schuldentilgungsdauer nach den §§ 23 und 24 des Unternehmensreorganisationsgesetz 
(URG), BGBl. I Nr.114/1997, idF BGBl. I Nr. 58/2010, ermitteln. 
 
(2) Die Gemeinden haben außerdem dafür zu sorgen, dass kleine Kapitalgesellschaften 
nach § 221 Abs. 1 UGB und Personengesellschaften, auf die die Merkmale des § 221 Abs. 1 
UGB zutreffen, als Jahresabschluss neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
einen der UGB Formblatt-V, BGBl. II Nr. 316/2008, idF BGBl. II Nr. 9/2009, entsprechenden 
Anhang erstellen, und dass diese Gesellschaften zusätzlich einen Lagebericht verfassen, der 
jedenfalls Folgendes beinhaltet: 
• Darstellung des Geschäftsverlaufes 
• Nachtragsbericht (wichtige Ereignisse zwischen Bilanzstichtag und Bilanzerstellungstag) 
• Prognosebericht 
• Verwendung von Finanzinstrumenten 
• Eigenkapitalquote (§ 23 des Unternehmensreorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 114/1997, 

idF BGBl. I Nr. 58/2010) 
• Fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24 des Unternehmensreorganisationsgesetz, BGBl. 

I Nr. 114/1997, idF BGBl. I Nr. 58/2010) 
 
(3) Die Gemeinden haben ferner dafür zu sorgen, dass für ausgegliederte Unternehmungen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, die unter einem beherrschendem Einfluss stehen, 
unabhängig der Größenmerkmale nach § 221 UGB jedenfalls ein Abschlussprüfer gemäß § 
268 Abs. 4 UGB bestellt wird. Der Abschlussprüfer hat die nach Abs. 1 und 2 zu erstellenden 
Jahresabschlüsse einschließlich der Lageberichte zu prüfen. Die geprüften 
Jahresabschlüsse einschließlich der geprüften Lageberichte sowie der Bericht des 
Abschlussprüfers sind dem Bürgermeister zu übermitteln und von diesem mit dem 
nächstfolgenden Rechnungsabschluss dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. 
 
Diese Bestimmung ist erstmals für Geschäftsjahre ab 2012 anwendbar.  
 
Die Abschlussprüfung 2014 hat folgendes Ergebnis gebracht: 
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Gewinn- und Verlustrechnung:  
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Antrag: 
GGR Schiller stellt den Antrag, den Bericht der Wirtschaftsprüfung zum Jahresabschluss 
2014 zur Kenntnis zu nehmen und die Geschäftsführerin zu entlasten.  
 
Wortmeldungen:  GR Mag. Polz; GR Hackel; GGR Ing. Heiss; GGR Schiller; GR Mayer; 
   GR Wagner; GR Wimmer; VZBGM; GGR Jagl; BGM;  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den Bericht der Wirtschaftsprüfung zum Jahresabschluss 2014 
zur Kenntnis zu nehmen und die Geschäftsführerin zu entlasten. 
 
Abstimmungsergebnis:  mit Stimmenmehrheit angenommen 
dafür:    17        
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   2 (GR Mag. Polz; GR Giwiser) 
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TOP 5: Erneuerung J-Bauer-Str. Nachbeschluss 
In der GR Sitzung am 25.6.2015 wurde bezüglich Sanierung Obere Josef Bauer samt Karl 
Stiglbauer-Straße und Laurenz Hofer Straße die Straßenbauarbeiten – lt. 
Leistungsverzeichnis – an die Fa. Karl Seidl Bau GmbH zum Gesamtpreis von € 367.889,11 
exkl. Ust. (€ 441.466,93 inkl. Ust.) vergeben.  
 
Aufgrund des Umstands, dass sich nunmehr weitere Grundeigentümer dazu entschlossen 
haben, bereits jetzt Grundflächen ins öffentliche Gut abzutreten (diese 
Abtretungsverpflichtung besteht erst bei Bauplatzerklärung bzw. Erteilung der 
Baubewilligung) bietet sich die Möglichkeit die J. Bauer-Str. auch in diesen Bereichen 
endauszubauen.  
 
Die Kosten für den Endausbau von zusätzlichen 1.000 m2 betragen ca. € 70.000,-- inkl. Ust., 
auf Basis des seinerzeitigen Anbots der Fa. Karl Seidl Bau GmbH.  
 
Antrag: 
GGR Ing. Heiss stellt den Antrag, den Auftrag für den Endausbau der J. Bauer-Straße – wie 
vorgetragen – an die Fa. Karl Seidl Bau GmbH zum Preis von ca. € 70.000,-- inkl. Ust. zu 
vergeben.  
 
Wortmeldungen:  GR Wagner; GGR Ing. Heiss; GR Mag. Polz;  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für den Endausbau der J. Bauer-Straße – wie 
vorgetragen – an die Fa. Karl Seidl Bau GmbH zum Preis von ca. € 70.000,-- inkl. Ust. zu 
vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0  
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TOP 6: Teilungsplan und Erschließungskonzept Obere Krautgärten 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Biedermannsdorf hat in der Gemeinderatsitzung am 
27.11.2013 folgende Verordnung beschlossen: 
VERORDNUNG 
§ 1 
Aufgrund des § 22 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000 idgF., wird das 
örtliche Raumordnungsprogramm der Marktgemeinde Biedermannsdorf dahingehend 
abgeändert, dass für die auf der Plandarstellung Nr. R-0901/03/E, erstellt von 
dieLandschaftsplaner.at Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., rot umrandeten Grundflächen, die 
durch rote Signatur dargestellte Widmungsart festgelegt wird. 
§ 2 
Das örtliche Raumordnungsprogramm wird dahingehend abgeändert, dass die 
Plandarstellung Nr. R-0901/02/B durch die Neudarstellung mit der Plannummer R- 
0901/03/B, erstellt von dieLandschaftsplaner.at Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., ersetzt 
wird. 
§ 3 
Die Plandarstellung, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt im 
Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
§ 4 
Für die Freigabe von als Bauland Wohngebiet-Aufschließungszone gewidmeten 
Grundflächen gelten folgende Freigabebedingungen: 
Im Allgemeinen gilt: 
1. Erstellung eines von der Gemeinde angenommenen Parzellierungs- und 
Erschließungskonzepts, einschließlich eines Verkehrsgutachtens. 
Dabei ist auf die Sicherstellung einer standortgerechten und flächensparenden Bebauung 
Bedacht zu nehmen. Bei der Erschließung ist darauf zu achten, jede Einzelparzelle an 
eine öffentliche Verkehrsfläche anzubinden. 
2. Erlassung eines Bebauungsplans für die Aufschließungszonen. 
3. Sicherstellung der Ausführung der erforderlichen technischen Infrastruktur. 
Im Besonderen gilt für Wohnbauland: 
1. Die Freigabe der Aufschließungszone BW-A5 kann erst erfolgen, wenn für 70% des 
Wohnbaulands der BW-A4 rechtskräftige Baubewilligungen vorliegen. 
2. Eine Freigabe der Aufschließungszone BW-A2 kann erst erfolgen, wenn 80% des 
Wohnbaulands der Aufschließungszone BW-A5 bebaut sind. 
Im Besonderen gilt für Betriebsgebiete: 
Für die Freigabe der Aufschließungszonen BB-A5, BB-A6 und BB-A7 ist der Nachweis über 
die durchgeführte Beseitigung allfälliger Altlasten mittels Gutachten eines befugten 
Ziviltechnikers bzw. einer vergleichbaren Institution oder der Nachweis über die 
materienrechtliche Genehmigung des Bauvorhabens im Hinblick auf mögliche Altlasten 
erforderlich. 
§ 5 
Die Plandarstellung und die Bebauungsvorschriften liegen im Gemeindeamt während der 
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
§ 6 
Die Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und nach ihrer 
darauf folgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.“ 
 
Entsprechend der Freigabebedingungen soll der nunmehr vorliegen Teilungsplanentwurf 
sowie die innere Verkehrsaufschließung durch den GR genehmigt werden.   
 
Antrag: 
GGR Ing. Heiss stellt den Antrag, das vorliegende Parzellierungs- und Erschließungskonzept 
entsprechend der Freigabebedingungen zu genehmigen.  
 
Wortmeldungen:  GGR Jagl; GGR Ing. Heiss; VZBGM; GR Hackel;  
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das vorliegende Parzellierungs- und Erschließungskonzept 
entsprechend der Freigabebedingungen zu genehmigen.  
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    17         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0 
 
Anmerkung: GR Mag. Polz und GR Presolly waren bei der Abstimmung nicht im Saal 
anwesend.   
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TOP 7: Löschungserklärung Wiederkaufsrecht - Dringlichkeitsantrag 
Hr. RA Dr. Valzachi hat in Vertretung von Fam. Danek um Zustimmung zur Löschung des 
Wiederkaufsrechts bezüglich der Liegenschaft EZ 622, KG 16103 Biedermannsdorf, 
bestehend aus Gst. Nr. 666/21 Bauf. (10), Gärten (10), ersucht. 
Da das Grundstück mittlerweile bebaut ist und somit das Wiederkaufsrecht obsolet ist, soll 
die Löschungserklärung unterfertigt werden, wie in anderen Fällen auch. 
Das Wiederkaufsrecht wurde aufgrund des Kaufvertrages vom 25.4.1969 im Grundbuch 
einverleibt. 
 
Folgendes Löschungsbegehren liegt vor:  
Im Lastenblatt der EZ 622, Katastralgemeinde 16103 Biedermannsdorf, bestehend aus Gst. 
Nr. 666/21 Bauf. (10), Gärten (10), ist sub CLNr. 1a zur TZ 1639/1970 das Wiederkaufsrecht 
für Marktgemeinde Biedermannsdorf einverleibt. 
 
Marktgemeinde Biedermannsdorf verzichtet nunmehr auf dieses Wiederkaufsrecht und erteilt 
ihre ausdrückliche und unwiderrufliche Einwilligung zur Einverleibung der Löschung des ob 
genannten Wiederkaufsrechtes samt bezughabender Anmerkungen. 
 
Antrag: 
VZBGM Spazierer beantragt, die vorliegende Löschungserklärung wie vorgetragen zu 
unterfertigen. 
 
Wortmeldungen:  GGR Jagl; VZBGM 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die vorliegende Löschungserklärung wie vorgetragen zu 
unterfertigen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0 
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TOP 8: Heizkostenzuschuss 2015 
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen 
und Niederösterreichern einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die 
Heizperiode 2015/2016 in Höhe von € 120,-- zu gewähren. Der Heizkostenzuschuss soll 
beim zuständigen Gemeindeamt am Hauptwohnsitz der Betroffenen beantragt und geprüft 
werden. Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung. 
Den Heizkostenzuschuss sollen erhalten: 
• BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG 

(AusgleichszulagenbezieherInnen) 
• BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend 

gemeldet sind und deren Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den oben genannten 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt 

• BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld, oder des NÖ Kinderbetreuungszuschusses, 
deren Familieneinkommen den oben genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht 
übersteigt 

• sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den oben genannten 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 

 
Wie in den Jahren zuvor, soll seitens der Gemeinde, Personen mit Hauptwohnsitz in 
Biedermannsdorf, ein Heizkostenzuschuss zu den gleichen Bedingungen gewährt werden.  
 
Antrag: 
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, den Heizkostenzuschuss der Gemeinde für das Jahr 
2015/2016 mit € 150,-- festzusetzen und diesen Heizkostenzuschuss Personen, mit 
Hauptwohnsitz in Biedermannsdorf, zu den gleichen Bedingungen, wie die NÖ 
Landesregierung, zu gewähren. 
 
Wortmeldungen:  GR Hackel; VZBGM;  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den Heizkostenzuschuss der Gemeinde für das Jahr 
2015/2016 mit € 150,-- festzusetzen und diesen Heizkostenzuschuss Personen, mit 
Hauptwohnsitz in Biedermannsdorf, zu den gleichen Bedingungen, wie die NÖ 
Landesregierung, zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0  
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TOP 9: Weihnachtsaktion 2015 
Die Weihnachtsaktion soll wie im Vorjahr beibehalten werden.  
Somit soll folgenden Anspruchsberechtigten, die ihren Hauptwohnsitz in Biedermannsdorf 
haben, der nachstehend angeführte Betrag zuerkannt werden:  
• alleinstehende Pensionisten bzw. Sozialhilfeempfänger: € 85,--, max. Nettoeinkommen  

€ 814,--  
• Pensionistenehepaare: € 135,--, max. Nettoeinkommen € 1.221,-- 
• Pflegegeldempfänger Stufe 1-3: € 115,--, max. Nettoeinkommen € 814,-- ohne Pflegegeld  
• Pflegegeldempfänger Stufe 4-7: € 155,--, max. Nettoeinkommen € 814,-- ohne Pflegegeld  
• im Altersheim lebende Menschen: € 85,-- (wird in Form von Gutscheinen ausbezahlt 

werden)  
• behinderte Kinder und Personen, die durch ihre Behinderung nie einen Beruf ausüben 

können/konnten: € 260,--  
• Halb- und Vollwaisen bis zum 18. Lebensjahr: € 65,--  
• kinderreiche Familien: € 65,-- pro Kind, ab 3 minderjährigen Kindern bei einem 

Familiennettoeinkommen bis zu € 1.700,--. Diese Einkommensgrenze erhöht sich für 
jedes weitere minderjährige Kind um € 295,--.  

 
Antrag: 
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, die Weihnachtsaktion 2015 wie vorgetragen zu 
beschließen. 
 
Wortmeldungen: GGR Jagl; VBGM;  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Weihnachtsaktion 2015 wie vorgetragen zu beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0  
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TOP 10: Subventionen 
a) Ballkomitee der HLW Biedermannsdorf: 
Die Schülerinnen und Schüler der Maturaklassen der HLW Biedermannsdorf ersuchen um  
Übernahme der Kosten der Hallenmiete für den Schulball.  
2014 wurden diese Kosten übernommen.  
 
Antrag: 
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, die Hallenmiete für den Schulball der HLW 
Biedermannsdorf zu übernehmen.  
 
Wortmeldungen: keine 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Hallenmiete für den Schulball der HLW Biedermannsdorf zu 
übernehmen.  
 
Abstimmungsergebnis:  mit Stimmenmehrheit angenommen 
dafür:    18         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   1 (GR Gföllner) 
  
b) HLW Biedermannsdorf - Kulturtouristik-Benefiz-Konzertprojekt der Klasse 3AF 
Die oben genannte Klasse startet am 20.11.2015 ihr 12. Kulturtouristik-Benefiz- 
Konzertprojekt. Der Gesamterlös kommt wieder dem Kinderhospiz "Sterntalerhof" zugute. 
Zur Abdeckung der Fixkosten wird die ersucht, das Projekt finanziell zu unterstützen. 
Unterstützung 2013: € 300,-- 
 
Antrag: 
Vbgm. Spazierer stellt den Antrag, das Kulturtouristik-Benefiz-Konzertprojekt der HLW 
Biedermannsdorf, deren Gesamterlös dem Kinderhospiz "Sterntalerhof" zugutekommt, mit 
einem Betrag von € 300,-- zu unterstützen. 
 
Wortmeldungen:  keine 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das Kulturtouristik-Benefiz-Konzertprojekt der HLW 
Biedermannsdorf, deren Gesamterlös dem Kinderhospiz "Sterntalerhof" zugutekommt, mit 
einem Betrag von € 300,-- zu unterstützen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0 
 
c) BG Bachgasse Mödling: 
Die Schülerinnen und Schüler des BG Bachgasse Mödling ersuchen um Unterstützung für 
den Schulball im Frühjahr 2016. 
Subvention 2014: € 100,-- 
 
Antrag: 
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, die Ballveranstaltung mit € 100,-- zu unterstützen. 
 
Wortmeldungen: keine 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Ballveranstaltung mit € 100,-- zu unterstützen. 
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0 
 
d. Österreichischer Bergrettungsdienst:  
Subvention 2014: € 150,--  
 
Antrag:  
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, dem Österreichischen Bergrettungsdienst eine 
Subvention für 2015 in Höhe von € 150,-- zu gewähren.  
 
Wortmeldungen:  GR Dr. Benes 
  
Beschluss:  
Der Gemeinderat beschließt, dem Österreichischen Bergrettungsdienst eine Subvention für 
2015 in Höhe von € 150,-- zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0 
 
e. PfadfinderInnen Biedermannsdorf:  
Die PfadfinderInnen Biedermannsdorf ersuchen um Subvention für die Aufwendungen, die 
zur Sanierung des Stufenaufganges aufgewandt wurden. Die Kosten betrugen € 1.800,-- 
inkl. Ust.    
 
Antrag:  
VZBGM Spazierer stellt den Antrag, den PfadfinderInnen Biedermannsdorf eine Subvention 
für die Sanierung des Stufenaufganges in Höhe von € 1.800,-- zu gewähren.  
 
Wortmeldungen:  keine 
  
Beschluss:  
Der Gemeinderat beschließt, den PfadfinderInnen Biedermannsdorf eine Subvention für die 
Sanierung des Stufenaufganges in Höhe von € 1.800,-- zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
dafür:    19         
dagegen:    0    
Stimmenthaltungen:   0 
 
TOP 11: Personelles – nicht öffentlicher Teil 
 
TOP 12: Allfälliges 
GR Wimmer versteht nicht, dass beim diesjährigen Adventmarkt Standgebühren verlangt 
werden, speziell dass diese auch von gemeinnützigen Vereinen verlangt werden. Was sind 
hier die Gründe? 
VZBGM Spazierer erläutert die Gründe. Es soll ein kleiner Beitrag zu den Kosten für 
Infrastruktur und Strom sein. Weiters soll dadurch und durch den Beitrag in Höhe von € 30,-- 
(wenn der Stand am Wochenende nicht geöffnet wird) sichergestellt werden, dass die Hütten 
auch geöffnet sind. Der letztgenannte Betrag soll in den Sozialfonds der Gemeinde fließen. 
Unter Umständen kann der Betrag in Form einer Subvention gemeinnützigen Vereinen 
rückerstattet werden.  
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GR Wimmer merkt dazu an, dass er zwar die € 30,-- bei Nichtöffnung versteht, die Gebühr 
von € 10,-- nicht. Gemeinnützige Vereine sollten von der Zahlung des letztgenannten 
Betrages generell ausgenommen werden. Auch wenn der Betrag in Form einer Subvention 
gemeinnützigen Vereinen rückerstattet wird, versteht er den Verwaltungsaufwand nicht.  
GR Mag. Polz hält den Beitrag von € 10,-- für viel zu gering. Außerdem schließt 
Gemeinnützigkeit eine gewerbliche Tätigkeit nicht aus.  
GGR Schiller: Wir alle wollen, dass die Hütten am Wochenende offen sind. Dies soll durch 
die Beiträge sichergestellt werden. Es geht nur darum und nicht darum, dass sich die 
Gemeinde bereichert.  
Fr. BGM teilt mit, dass einige Vereine mit FR-Öffnung ein Problem haben, da an diesem Tag 
oft zu wenige Personen vorhanden sind, die am FR Zeit haben.  
GR Wimmer regt abschließend an, dass jedenfalls die Kommunikation verbessert gehört.  
GR Mayer schließt sich generell der Meinung von GR Wimmer an und ergänzt, dass es 
bezüglich der Sicherstellung der Öffnung am Wochenende auch andere Möglichkeiten geben 
würde, wie z. B. bei Nichteinhaltung keine Vergabe einer Hütte im Folgejahr.  
 
 
Da weiters nichts vorgebracht wird schließt die Sitzung um 20:35 Uhr.  
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